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Beschluss
geändert Angenommen

Catcalling strafbar machen

Catcalling muss strafbar werden. Deshalb fordern wir:

• Die Ergänzung von „geschlechtsspezifisch“ in § 46 II 2 StGB.

• Eine entsprechende Anpassung des Strafgesetzbuchs, so dass Catcalling explizit einen Straftatbe-

stand nach belgischem, niederländischem oder portugiesischem Vorbild darstellt. Die Auslegung

desTatbestands der Beleidigung (§ 185 StGB) sollte deshalb in der Rechtspraxis dahingehendgeän-

dert werden, dass nicht körperliche sexuelle Belästigungen, die die Herabwürdigung einer Person

zum Sexualobjekt darstellen, als Kundgabe der Nichtachtung oder Missachtung dieser Person zu

verstehen sind.

• Die Schaffung eines Straftatbestandes, der weitere Formen der unzumutbar aufgedrängten Se-

xualität erfasst.

• Catcallingmuss eine breitereÖffentlichkeit finden.Wir fordern eineAufklärungskampagne zudie-

sem Thema.

• Catcallingmuss bereits in der Schule thematisiert werden, damit Kinder schon früh lernen die kör-

perliche Autonomie von FLINTA* Frauen, Lesben, Inter-, nicht-binäre, Trans- undAgender-Personen

zu respektieren. Dabei sollen insbesondere männliche Kinder und Jugendliche bezüglich ihrer

Männlichkeitsbilder sensibilisiert werden.
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